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1. Änderung des Bebauungsplanes „Energiepark Weesow-Willmersdorf“, Stadt Werneuchen 

 

AUSWERTUNG 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

vom 05. September 2017 bis einschließlich 05. Oktober 2017 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werneuchen hat am 27.07.2017 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung  

des Bebauungsplanes „Energiepark Weesow-Willmersdorf“ gefasst. 

 

Der Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Energiepark Weesow-Willmersdorf“ in der Fassung vom 04. September 2017 wurde in der Zeit vom 05. Sep-
tember 2017 bis einschließlich 05. Oktober 2017 öffentlich ausgelegt. Ergänzend zu den ausgelegten Unterlagen in der Stadtverwaltung wurden die Pläne mit Textteil 

auf der Homepage der Stadt Werneuchen unter „Aktuelle Beteiligungen der Öffentlichkeit bei Planungen“ zur Verfügung gestellt. Während dieser Frist konnte die Öffent-
lichkeit Einsicht in die Planung nehmen und Anregungen abgeben. 

 

Es sind während der öffentlichen Auslegung keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 

 

Der planaufstellenden Kommune sind keine weiteren Belange bekannt, die von der Öffentlichkeit nicht vorgebracht wurden und dennoch für die Rechtmäßigkeit der Ab-
wägung von Bedeutung sind. 
 
Werneuchen, den  
 
 
 
 
Unterschrift 


